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Kaffee- und Teegenuss
bei Leberzirrhose

Die Diäti>üdzer verfe/eteu im
A//gemeine« feei Lefeerzirrhose

Ka//èe und Sc/warzfee. /ch fein

des Kräuter- und Blüfentees et-

was üfeerdriissi^/ Gifef es keine

Ka/fee- und Scfewazzfee-Pz-zipa-

rate, die feei meinem Lefeer/eidezz

zzzzfeedezzic/ic/z sizzd?

Ich kazin mir lebhaft vorstel-
len, dass Sie des vielen Kräu-
ter- und Blütentees überdrüs-

sig geworden sind und sich
danach sehnen, eine ab-

wechslungsreichere Auswahl
an Getränken geniessen zu
können. Da kann ich Ihnen
vorerst einmal eine frohe Bot-
Schaft übermitteln: Sie dürfen
trotz Ihrer Leberkrankheit
ohne Gewissensbisse ganz
gewöhnlichen Kaffee und
Schwarztee zu sich nehmen.
Nach so langer «Abstinenz» ist
es aber sicher sinnvoll, ganz
sachte mit dem Genuss der so

lange vermissten Flüssigkeiten
zu beginnen. Der Genuss soll
auch immer massvoll bleiben.
Dieser ist nur ungetrübt, wenn

HUMAN
//ömt f/f'e Twr-
tot// Te/e/ow&Zïwge/
m'c/if /we/tr?

Dank spezieller Gerätetechno-

logie (die keine Installationen

benötigen) ist es möglich, dass
Sie in jedem Raum das Läuten
nicht nur hören, sondern auch
sehen können. Gerät nur in die
Steckdose stecken und fertig.

Haben Sie andere Hörschwierig-
keiten? Wir führen auch Telefon-
und Fernsehverstärker sowie
auch Blitzwecker und vieles mehr.

Fordern Sie noch heute
unverbindlich Prospekte an.

Ihre Nerven, Ihr Magen und
Ihre Därme nicht dagegen re-
beliieren. In einer ersten Test-

phase würde ich zum Beispiel
nur 1 bis 2 Tassen Kaffee zum
Morgenessen trinken und,
wenn Sie dies gut ertragen, die
«Dosis» auf 4 bis 5 Tassen über
den ganzen Tag verteilt stei-

gern. Dazu dürfen Sie ohne
weiteres auch noch 2 bis 3 Tas-

sen Tee trinken. Entscheidend
ist nicht die Leber, sondern Ihr
Wohlbefinden.

Viele der heute noch ange-
wandten und in älteren Diät-
büchern konsequent weiter
vermittelten Vorschriften
sind mit unnötigen Verboten
angereichert. Viele der söge-
nannten Nahrungsmittelin-
toleranzen sind Wissenschaft-
lieh nicht belegt und werden
von jedem Buchautor wieder
abgeschrieben. Dies bedeutet
aber nicht, dass sie für jeden
Menschen völlig bedeutungs-
los sind. In diesen Fällen soll-
te sich die Diät weniger nach
der Art der Erkrankung als

nach den individuellen Un-
Verträglichkeiten des Indivi-
duums richten.

Fürthaler
Hilfsmittel für Hörbehinderte
St.-Wolfgang-Strasse 27
6331 Hünenberg
Fax/Telefon und Schreibtelefon
041/781 03 33

Selbstverständlich gibt es

auch viele wissenschaftlich
gesicherte Erkenntnisse, die es

in der modernen Ernährungs-
lehre zu beachten gilt. Eine
Reihe von krankheitsbezoge-
nen Diäten muss strikte einge-
halten werden und ermög-
licht den Betroffenen eine
fast normale Lebensführung
(Zuckerkrankheit, Nieren-
krankheiten, Sprue [eine fie-
berhafte Erkrankung] usw.) So

sind auch bei der Leberzirrho-
se strikte alle alkoholischen
Getränke zu vermeiden, denn
sie schädigen nachgewiese-
nermassen jede noch funktio-
nierende Leberzelle.

Hoffnungsvoll sind mo-
derne Forschungsergebnisse,
die darauf hinweisen, dass

wahrscheinlich in Zukunft
durch gezielte Nahrungs-
zusätze gewisse Krankheits-
bilder und degenerative Pro-

zesse gemildert oder gar ver-
mieden werden können.

Wichtig ist es auch, an die-
ser Stelle festzuhalten, dass

für den ältern Menschen eine

tägliche Flüssigkeitszufuhr
von anderthalb bis zwei Li-
tern sehr wichtig ist. Sie ist
nicht ohne weiteres gesi-
chert, weil im Alter sich das

Durstgefühl zurückbildet.
Umso entscheidender ist eine
genügend grosse Auswahl
von attraktiven, unschädli-
chen Getränken.

Dr. med. Frifz Hufeer

Patienten-
recht
Zweitmeinung
einholen
Schon seif längerer Zeit leide ich

unter schweren Krämp/en Zn

den Beinen. Der feefeunde/nde

Arzt hat mir eine RücZcenopera-

fion verordnet und wi/Z erst
Anschliessend einen Neurologen

feeiziehen. 7ch fein afeer verunsi-

chert, ofe dieser schwerwiegende

£ingri/f wirklich unumgänglich
ist, und weiss nicht, wie ich
mich weiter verhalten soll.

Zunächst sollten Sie sich von
dem Arzt einmal genauere In-
formationen geben lassen. AI-

so: Welche Operation ist war-
um vorgesehen? Welches sind
die Risiken, wenn Sie die Ope-
ration verweigern? Sind Alter-
nativen möglich? Es ist in
solch einem Fall sinnvoll, sich

vor dem Gespräch mit dem
Arzt alle Fragen zu notieren
und bei Unklarheiten hart-
näckig nachzufragen. Bevor
Sie sich überstürzt zu einer
Operation entschliessen, soll-
ten Sie zudem unbedingt bei
einem anderen Spezialisten
eine Zweitmeinung einholen.

Brille: ja -
Operation: nein?
Der Augenarzt hat feei mir (74)

grauen Star diagnostiziert. £r
verordnete mir eine Brille und riet
mir zu einer Operation. Zu-
nächst wollte ich die Angelegen-
heif mit der Krankenkasse afe-

kläre/z und musste erstaunt /est-
stellen, dass diese /u/r die Brille,
///'cht afeer die Operation zu fee-

zahle// gewillt ist. (7ch fei// allge-
mein versichert.) /etzt hafee ich

mich feei einem anderen Arzt an-
gemeldet, da ich nicht weiss, was
ich von der Sache halten soll.

Es ist sicher die richtige Ent-
Scheidung, sich in Ihrem Fall

eine Zweitmeinung einzuho-
len. Es ist nämlich so, dass

verschiedene Ärzte nur in Pri-
vatkliniken operieren, Sie je-
doch nur allgemein versi-
chert sind. Erkundigen Sie

sich deshalb genau, wo der
Arzt operiert, welche Kosten
auf Sie zukommen, und ho-
len Sie sich vor der Operation
eine Kostengutsprache bei
der Krankenkasse ein. Falls
Ihr Augenarzt Allgemeinver-
sicherte nicht operiert, haben
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Sie die Möglichkeit, sich in
die Augenklinik des Kantons-

spitals überweisen zu lassen.

Crista ZV/eZzus,

ScZzwez'z. Parienfenoryanzsario«,

PosZ/acZz 850, 8025 Zürich

Versiehe-
mngeri

Dr. Hansruedi Berger

Autohaftpflicht:
Versicherte an der
kurzen Leine

/cZz ZzaZze zw /zzzzz de« Wa#en #e-
wecZzseZt. Aus purer Neugier
Zzess zcZz rwzr von andere« An-

Metern fur dz'e LTa/ïp/ZzcZzf- und
Tez'Z/cas/coversz'cZzer««# O/ferfe
Steden und erZzieit tatsäcZzZzcZz

zwei Angebote, die um einiges

#««sfz#er sind. A/so kündigte
icZz bei der bisherigen Gese/Z-

scZza/Z. DaraufscZzrieb mir deren

St. GaZZer GeneraZagentur, die

Krzndz#««# sei rechtens, doch
werde der Pest der bis /aZzres-

ende bezabZten VerszcZzer««#s-

prämie nicZzt rücZcerstattet. Da
bin z'cb zurücZc^eZcrebst. Stand
znir ein anderer We# o/fen?

Nein. Trotzdem haben Sie mit
Ihrem Verzicht auf die Kün-

digung genau das getan, was
die Gesellschaft bezweckte:
Sie sind Kunde geblieben,
wenn auch ein lustloser.
Doch Ihre Reaktion ist ver-
ständlich. Schliesslich hätte
die Versicherung ohne jede
Gegenleistung Hunderte von
Franken geschenkt erhalten.

Die Gesellschaft kann sich
auf das aus dem Jahre 1908
stammende Versicherungs-
Vertragsgesetz berufen, in
dem die sogenannte Unteil-
barkeit der Prämie verankert
ist. Dadurch liegen alle Vor-
teile auf seiten des Versiehe-

rers. Zwar räumt dasselbe Ge-

setz beiden Vertragspartnern
in gewissen Situationen, etwa
bei einem Fahrzeugwechsel
oder nach jedem Schadenfall,
das Recht auf Vertragsauflö-
sung ein. Kündigt die Gesell-

schaft, so verliert sie dabei
keinen roten Rappen. Nimmt
sich aber der Kunde das glei-
che Recht heraus, wird er
dafür bestraft. Gerade bei
Autoversicherungen können
einige Monatsprämien mit-
unter viel Geld ausmachen.

Spätestens anlässlich der

Deregulierung der Motor-
fahrzeugversicherung hätte
dieses Relikt aus der Zeit der
Versicherungskartelle wegfal-
len müssen. Doch bei den Be-

ratungen im Parlament ver-
hielt sich die Versicherungs-
lobby zu diesem Thema
mäuschenstill, und die Kon-
sumentenschützer rochen
den Braten zu spät. So haben
wir heute die zweifelhafte
Situation, dass die Gesell-
schaffen in der Prämienge-
staltung frei schalten und
walten und gleichzeitig ihre
Kunden am Gängelband
führen können. Wie Ihre Ver-

Sicherung hätten übrigens
auch die meisten anderen tra-

ditionellen Gesellschaften
auf Ihre Kündigung reagiert.
Meines Wissens hat bisher
nur die «Winterthur» den
Mut zur Konsequenz aufge-
bracht. Der Marktieader in
diesem Geschäft offeriert
seinen Kunden seit 1996

grundsätzlich Einjahresver-
träge. Dasselbe trifft auf alle

Telefongesellschaften (Coop
Versicherung, Swissline, Züri-
tel) zu.

Dabei geht eine Gesell-
schaft mit einem Einjahres-
vertrag überhaupt kein Risi-
ko ein, sofern sie punkto Prä-

mien und Deckung bei den
Leuten ist und auch einen
guten Kundenservice bieten
kann. Offenbar trauen sich
das die meisten nicht zu. Wie
käme es sonst, dass die Aus-
sendienstleute bei ihren Kun-
den wider besseres Wissen auf
langfristige Verträge drängen
müssen. Einjahresverträge
werden je nach Gesellschaft

ungleich schlechter oder

überhaupt nicht provisio-
niert.

Leider haben es die Auto-
mobilisten anlässlich der ge-
nerellen Vertragserneuerung
im Jahre 1996 verpasst, sich

2x3 Mi
entsche
gutes H

von Widex,
das erste volldigitale
Hörgerät

• Kinderleicht zu bedienen:
vollautomatisch!

• Kleiner geht's nicht:
kaum bis gar nicht sichtbar.

• Trennt Sprache von Lärm:
Hören in CD-Qualität.

^ür kostenlose Informationen Coupon ausschneiden und senden an

| Widex Hörgeräte AG, Postfach, 8304 Wallisellen (Tel. 01 830 00 50)

| Name:

Strasse:
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